
 
 

Deutsche Pfadfinder*innenschaft Sankt Georg 

Diözesanpfadfinder*innenschaft Fulda e. V. 

 

Auslagenerstattung* 

Antragsteller*in: 

Name:  

Anschrift: 

 
 

IBAN:        

Bank:  BIC:  

 

Kostenstelle:         Für: 

 Unterkunft  Fahrtkosten PKW   AK Wölflinge 

 Verpflegung  Fahrtkosten Bahn   AK Jungpfadfinder 

 Material  Fahrtkosten Fahrrad   AK Pfadis 

 Ehrung Ehrenamtliche  Sonstige Kosten   AK Rover 

   AG Ausbildung 

Veranstaltung:   AK vom Fach 

   AK Internationales 

   D-Vorstand 

   D-Leitung 

Papierbelege sind grundsätzlich in Papierform einzureichen!   Sonstige 

 

Datum Erläuterung: Gremium, Reiseweg, ggf. Anzahl Personen km Betrag 

    

    

    

    

    

    

    

    

 Summe:   

 

Hiermit Verzichte ich gegen Ausstellung einer Spendenbescheinigung auf die Erstattung meiner Auslagen  
zu Gunsten der Diözesanpfadfinder*innenschaft Fulda e. V. 
 

 

 

*Es gelten die Regelungen für Auslagenerstattungen der DPSG im Bistum Fulda in ihrer jeweils gültigen Fassung. 

  

   

Ort, Datum   

 

 

  

Unterschrift  geprüft; Datum, Unterschrift 



 
 

Auszug aus der Regelung für Auslagenerstattung 
 

Dies ist lediglich ein Auszug aus der Regelung für Auslagenerstattungen der DPSG 

im Bistum Fulda, für genauere Informationen bitte die gültige Fassung einsehen! 

 

 

 

A) Grundsätzliches 

 Auslagenerstattungen sind quartalsweise einzureichen 

Abrechnungen in Zusammenhang mit Zuschüssen sind binnen drei Wochen abzurechnen 

Das Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, Kassenschluss ist der 24.12. jeden Jahres 

 

B) Fahrtkosten  

1.) Für Mandatsträger*innen des DV Fulda 

a. Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln:  

Aufwendungen für einen Fahrschein der Bahn, 2. Klasse 

b. Fahrten mit PKW:  

0,30 € je Kilometer und Kraftahrzeug  

0,35 € je Kilometer und Kraftfahrzeug, mindestens fünf Personen 

0,35 € je Kilometer und Kraftfahrzeug, mit Anhänger 

c. Fahrten mit Fahrrad:  

0,20 € je Kilometer und Fahrrad 

d. Fahrtkosten, die nicht unter a), b) und c) abgedeckt sind:  

Die Kosten sind zu belegen und zu begründen 

e. BahnCard Business 25:  

BahnCard Business 25, 2. Klasse (72,90 €, Stand März 2024) 

f. Deutschlandticket  

Regulärer Ticketpreis für Hin- und Rückfahrt, max. die Kosten des Deutschlandtickets 

 

2.) Für Teilnehmer*innen von Veranstaltungen des DV Fulda 

a. Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln:  

Aufwendungen für einen Fahrschein der Bahn, 2. Klasse 

b. Fahrten mit PKW:  

0,15 € je Kilometer und Kraftahrzeug, minus 5€ Eigenanteil 

0,20 € je Kilometer und Kraftfahrzeug, mindestens fünf Personen, minus 5€ 

Eigenanteil 

0,20 € je Kilometer und Kraftfahrzeug, mit Anhänger, minus 5€ Eigenanteil 

c. Fahrten mit Fahrrad:  

0,20 € je Kilometer und Fahrrad 

d. Fahrtkosten, die nicht unter a) b) und c) abgedeckt sind:  

Die Kosten sind zu belegen und zu begründen 

 

C) Ehrung Ehrenamtliche/Mitarbeiter*innen:  

20 € p. P. für Geschenke 

20 € zuzüglich 10 € pro Jahr Dauer des Engagements bei Verabschiedungen 

 

D) Aktivitäten der Arbeitskreise:  

einmalig 30 € je anwesendem AK-Mitglied für Teambuilding-Maßnahmen 

 

E) Budget Stufenkonferenzen und Diözesanversammlung  

max. 50 € je Stufenarbeitskreis 

max. 100 € für das Gesamte Orga-Team 


